
Zeckenschutzimpfung 2012 
 
Die 1. Teilimpfungen, 3. Teilimpfungen und Auffrischungsimpfungen der Zeckenschutzimpfung 

werden heuer am 

Donnerstag, den 01. März 2012 
von 09:30 – 11:00 Uhr am Gemeindeamt 

durchgeführt.  

  

Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr können nur in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten geimpft werden! (Kinder, die ohne Erziehungsberechtigen 

bzw. in Begleitung der Großeltern kommen, werden nicht geimpft.) 

  
1.Teilimpfung: 
Die Impfung ist ab dem 1. Lebensjahr möglich und besteht aus drei Teilimpfungen, wobei der 

Impfschutz bereits nach zwei Teilimpfungen erreicht wird. 

Die 2. Teilimpfung soll nach etwa einem Monat erfolgen (1 – 3 Monate). 

  

3. Teilimpfung: 
Die 3. Teilimpfung wird 5 – 12 Monate nach der 2. Teilimpfung verabreicht. Wurde die 2. Teilimpfung 

versäumt, kann diese bis zu einem Jahr nach der 1. Teilimpfung nachgeholt werden.  

  
Auffrischungen – Impfschema: 
Die 1. Auffrischung (nach Grundimmunisierung = 3. Teilimpfung) ist nach 3 Jahren erforderlich. 

Alle weiteren Auffrischungsimpfungen sind im 5 Jahres-Intervall durchzuführen. Dies gilt jedoch nur 

für Impflinge bis zum 60. Lebensjahr.  

Ältere Personen (ab dem 60. Lebensjahr) sind im 3-Jahres-Intervall aufzufrischen. 

  

Für das Ausfüllen der Zahlungsbestätigung werden die Sozialversicherungsnummer und die 

Bankverbindung des Impflings benötigt. Die Sozialversicherungsträger leisten einen Betrag von € 

3,63 zu jeder Teilimpfung. Die ausgefüllten Zahlungsbestätigungen werden am Gemeindeamt 

gesammelt und den Sozialversicherungsträger übermittelt. Die Rückerstattung erfolgt mittels 

Bankanweisung. 

  

Kosten: (in bar und abgezählt zur Impfung mitbringen!) 
- Kinder und Jugendliche ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zum vollendeten 15. Lebensjahr  

   8,80 Euro 
- Jugendliche zwischen vollendetem 15. u. 16. Lebensjahr  10,60 Euro 
-ab dem 3. unversorgten Kind (bis zum vollendeten 15. Lebensjahr) 3,63 Euro 

-Jugendliche ab dem vollendeten 16. Lebensjahr und Erwachsene 12,80 Euro 

  

Einen Ersatztermin auf dem Gemeindeamt gibt es nicht mehr. 

  

Die Impfung kann natürlich auch auf der Gebietskrankenkasse oder beim 

Hausarzt bzw. Kinderfacharzt durchgeführt werden. Bei der Impfaktion der 

Gebietskrankenkasse werden in Perg nur Personen ab dem 15. Lebensjahr geimpft. 

  

Schriftliche Einladungen zur Impfung werden nicht mehr verschickt! Bitte sehen Sie 
in Ihrem Impfpass nach, ob Sie eine Impfung benötigen und melden Sie sich bis 
spätestens Montag, den 27. Febr. 2012 am Gemeindeamt (Bürgerservicebüro Tel. 
07266 6255 oder Fr. Schiller DW 75) an.  


